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Begründung und Umweltbericht

zum Bebauungsplan Nr. 15
Gemeinde Schmalfeld, Kreis Segeberg

„südlich Lentföhrdener Straße, westlich und östlich Diecksdamm“

1. Allgemeines

Die Gemeindevertretung Schmalfeld hat am 08.04.2013 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan

Nr. 15 „südlich Lentföhrdener Straße, westlich und östlich Diecksdamm“ gefasst um eine weitere städte-

bauliche Entwicklung zu sichern. Anlass dazu waren die Anfragen der Grundstückbesitzer zur Bebauung

ihrer Flächen.

Die Gemeinde verfügt über keine freien Baugebiete mehr bis auf Baulücken innerhalb des Gemeindegebie-

tes, die aber auch nicht alle zum Verkauf angeboten werden. Eine zentral gelegene Freifläche in der Orts-

lage, die auch im Flächennutzungsplan als Baufläche ausgewiesen ist, steht auch nach aktueller Nachfra-

ge nicht zur Verfügung. Deshalb betreibt die Gemeindevertretung die 9. Änderung des Flächennutzungs-

planes für die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes (WA) nach § 4 Bau NVO in diesem Bereich.

Ziel dieses Bebauungsplanes sind die Ausweisungen von Wohnbauflächen in ortsüblichen Grundstücks-

größen. Gleichzeitig wird mit der geplanten Bebauung an der Südseite der „Lentföhrdener Straße“ der Ein-

druck einer geschlossenen Ortslage an der K 81 am nordwestlichen Ortseingang von Lentföhrden kom-

mend verstärkt.

2. Rechtsgrundlagen

Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes erfolgt auf der Grundlage der §§ 1-4 und 8-13a Baugesetzbuch

(BauGB) und der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), jeweils in der zuletzt

geänderten Fassung. Weiterhin auf der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und Darstel-

lung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 PlanzV 90) (BGBl.1991 I S.58 vom 22.01.1991)

und der Landesbauordnung (LBO 2009).

3. Lage und Umfang des Bebauungsplangebietes

Das Baugebiet liegt am Nordwest-Ortsrand des bebauten Siedlungsgebietes der Gemeinde Schmalfeld un-

mittelbar angrenzend an die „Lentföhrdener Straße (K 81)“. Das Baugebiet hat eine Fläche von 0,713 ha

und umfasst 5 Flurstücke, von denen eines bereits mit einem Wohnhaus bebaut ist. Die Grundstücke wer-

den teilweise landwirtschaftlich genutzt. Es beinhaltet die Flurstücke 79, 233, 234, 238 der Flur 14 und 34/8

der Flur 11 Gemeinde und Gemarkung Schmalfeld, sowie die öffentlichen Straßenverkehrsflächen der

„Lentföhrdener Straße“ und des „Diecksdamm“.
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Die erforderliche Ausgleichsfläche ist jeweils südlich angrenzend an das Baugebiet auf dem Flurstück 235

der Flur 14 und Flurstück 34/8 der Flur 11 geplant und soll als ebenerdiger 3,00 m breiter Feldgehölzstrei-

fen mit je 2,00 m Schutzstreifen davor und dahinter festgesetzt werden. Für das Flurstück 34/8 wird zusätz-

lich eine Ausgleichsfläche von 94 m² aus der Nutzung genommen.

Die genaue Lage und der Umfang des Plangebietes ergeben sich aus der Planzeichnung Teil A im Maß-

stab 1:1000 und dem beigefügten Übersichtsplan Maßstab 1:25.000.

4. Inhalt der Planung

4.1 Städtebauliche Nutzungen, Regelungen und Festsetzungen

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes werden die Voraussetzungen für den Bau von Einzel- und

Doppelhäusern in einem allgemeinen Wohngebiet (WA) geschaffen, das durch die „Lentföhrdener Straße

(K 81)“ erschlossen wird.

Die geplanten 6 Grundstückszuschnitte liegen zwischen 791 und 1224 m² und passen sich damit der nörd-

lich und südlich der „Lentföhrdener Straße“ liegenden vorhandenen Bebauung an. Die Mindestgröße für

Einzelhausgrundstücke wird mit 600 m², die für Doppelhäuser mit 400 m² je Haushälfte festgesetzt. Im

Baugebiet wird die Zahl der Wohnungen je Einzelhaus auf höchstens zwei und für Doppelhaushälften auf

je eine Wohnung pro Haushälfte festgesetzt, um eine ungewollte zusätzliche Verdichtung auszuschließen.

Bei Grundstücksgrößen ab 600 m² für Doppelhäuser sind auch zwei Wohnungen je Haushälfte zu lässig,

da dann ausreichend Stellplatzfläche auf dem Grundstück vorhanden ist.

Die Größe der Stellplatzfläche wird die Gemeinde in einem städtebaulichen Vertrag mit den Erschließungs-

trägern regeln.

Die Festsetzungen über das Nutzungsmaß, die Dachform, die Dachneigung, die Wand- und Gebäudehöhe

orientieren sich an der angrenzenden Bebauung bei gleichzeitiger Beachtung einer möglichst geringen Bo-

denversiegelung. Die Wand- (Trauf-) und Firsthöhen wurden mit 5,00 bzw. 8,50 m festgesetzt. Für das

Baugebiet ist eine einheitliche Grundflächenzahl von 0,25 festgesetzt. Für Dächer ist der Einbau von Solar-

anlagen auch auf dem Hauptgebäude zulässig. Flachdächer werden für Garagen, Carports und unterge-

ordnete Anbauten auch mit Begrünung zugelassen. Die Dächer der Hauptgebäude sind mit Sattel-oder

Walmdach bei einer Neigung zwischen 22-48° zulässig.

Die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 3 - 5 BauNVO werden ausgeschlossen, da sie in den umliegen-

den größeren Städten ausreichend vorhanden sind. Ein Bedarf nach Betrieben des Beherbergungsgewer-

bes, Anlagen für Verwaltung, Gartenbaubetrieben und Tankstellen besteht in der Gemeinde nicht.
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Das Baugebiet besitzt keine natürliche Eingrünung in die freie Landschaft, diese soll durch den geplanten

Feldgehölzstreifen geschaffen werden. In dem festgesetzten Knickschutzstreifen sind die Errichtung von

Nebenanlagen, baulichen Anlagen gemäß § 2 Abs. 1 und 2 sowie § 4 LBO (2009) unzulässig.

Der bestehende Knick bei den geplanten Grundstücken 5 und 6 ist für die Anlage eines neu zu erstellen-

den Gehweges und eine bessere Anfahrsicht in die Kreisstraße zu roden. Ersatz wird durch den südlich an-

zulegenden Feldgehölzstreifen geschaffen.

4.2 Verkehrsflächen

Das Baugebiet ist durch die „Lentföhrdener Straße (K 81)“ bereits erschlossen. Die Einmündung vom„Die-

cksdamm“ in die Lentföhrdener Straße“ soll im Zuge des Bebauungsplanes eine rechtwinklige Anbindung

erhalten und wird verkleinert. Vor den Grundstücken 5 und 6 ist die Herstellung eines Gehweges geplant,

der in den Ort fortgesetzt werden soll. Auf der Nordseite der „Lentföhrdener Straße“ ist bereits ein 2,50 m

breiter Geh- und Radweg vorhanden.

Die Sichtflächen zur Kreisstraße sind von jeglicher Bebauung frei zu halten, die Errichtung von Einfriedi-

gungen und das Anpflanzen von Hecken und Sträuchern über 70 cm Höhe ist unzulässig. Es werden die

Anfahrsichtweiten in die „Lentföhrdener Straße“ festgesetzt. Frei zu haltende Sichtflächen ergeben sich auf

dem geplanten Grundstück 4.

4.3 Ver- und Entsorgungseinrichtungen

4.3.1 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung erfolgt durch Hausanschlüsse an das gemeindliche Wasserversorgungsnetz.

4.3.2 Löschwasser

Die Löschwasserversorgung wird durch Hydranten und einen in 150 m Entfernung vorhandenen Feuer-

löschbrunnen sichergestellt. Gemäß Arbeitsblatt „W 405“ DVGW wird die für Löschwasserzwecke erforder-

liche Wassermenge von 48 m³/h zur Verfügung gestellt.

4.3.3 Abwasserbeseitigung

4..3.3.1 Schmutzwasserentsorgung

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt im Mischsystem durch Hausanschlussergänzungen mit Anschluss

an die bestehende Ortsentwässerung in der „Lentföhrdener Straße“, die über eine Freigefälleleitung mit

den Klärteichen der Gemeinde verbunden ist. Dort stehen ausreichende Kläranlagenkapazitäten zur Verfü-

gung.
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4.3.3.2 Oberflächenwasserbeseitigung

Das Oberflächenwasser der Grundstücke kann versickert werden. Der Grundwasserstand liegt ca. 1,50 m

unter Gelände. Der Boden ist überwiegend sandig.

4.3.4 Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Wegezweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg.

Abfallbehälter sind am Abfuhrtag an der Straße bereitzustellen.

4.3.5 Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt über das Netz seitens der E-ON Hanse AG, es werden dafür in Abstimmung

ausreichend Verteilerschränke gesetzt.

4.3.6 Gasversorgung

Die Gasversorgung kann über das vorhandene Netz seitens der E-ON Hanse AG erfolgen.

4.3.7 Telekommunikation

Das Baugebiet wird an die Kommunikationsnetze der Telekom AG bzw. Kabel Deutschland angeschlos-

sen.

4.3.8 Straßenbeleuchtung

Die Straßenbeleuchtung ist auf der Nordseite des Baugebietes bereits vorhanden; eine Ergänzung ist nicht
erforderlich.

4.4 Denkmalschutz- und Pflege

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden keine Siedlungsfundstellen erwartet. Wenn bei Erd-

arbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist die Denkmalschutzbehörde unver-

züglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern.

4.5 Immissionen/Altlasten

4.5.1 Staub und Gerüche
Anlagen und Betriebe, von denen unzulässige Staub- oder Geruchsimmissionen auf das Plangebiet einwir-

ken können, sind nicht vorhanden.
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4.5.2 Altlasten

Auf Altlasten aus Altstandorten gibt es keine Hinweise. Bis auf das vorhandene Hausgrundstück wurden

die Flächen landwirtschaftlich genutzt. Aus Sicht des Kampfmittelräumdienstes bestehen keine Bedenken.

4.5.3 Lärm

Lärmschutzmaßnahmen gegen Verkehrslärm von der Kreisstraße K 81 (Lentföhrdener Straße) sind zurzeit

nicht erforderlich. Südlich der geplanten Bebauung befindet sich in ca. 100 m Abstand ein vorhandener

Sportplatz.

4.6 Naturschutz und Landschaftspflege

Überwiegende Flächen des Plangebietes werden zurzeit als Weidefläche genutzt. Für die Grundstücke

1 – 4 gibt es keine Eingrünung in die freie Landschaft. Diese soll mit einem 3,00 m breiten Feldgehölzstrei-

fen erfolgen. Für die Grundstücke 5 – 6 ist der vorhandene Knick zur „Lentföhrdener Straße“ für einen Geh-

weg und eine verkehrssichere Einfahrt in die Kreisstraße zu roden. Ersatz wird in südlicher Richtung durch

einen ebenfalls 3,00 m breiten Feldgehölzstreifen geschaffen.

Die Feldgehölzstreifen erhalten nach Norden und Süden jeweils einen 2,00 m breiten Knickschutzstreifen,

in dem jegliche Bebauung ausgeschlossen ist. Die Mahd erfolgt sporadisch 1-2 mal pro Jahr, um einen

Saumstreifen zum Gehölz zu erhalten.

Auf dem Grundstück 5 wird eine Ausgleichsfläche von rd. 90 m² aus der Nutzung genommen. Der
vorhandene Knick am „Diecksdamm“ erhält auf dem Grundstück 5 ebenfalls einen 2,00 m breiten
Knickschutzstreifen.

Die Feldgehölzbepflanzung ist 3-reihig mit standortgerechten heimischen Gehölzen mindestens 2 x
verpflanzt mit einem Abstand von 1,0 m herzustellen.

Die Feldgehölzflächen verbleiben jeweils mit dem südlichen Knickschutzstreifen bei den
landwirtschaftlichen Flächen. Das auf den Stock Setzen der Feldgehölze darf wie für Knicks nur alle 10 bis
15 Jahre erfolgen. Die Schutzfristen sind einzuhalten.

5. Maßnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Flächen stehen im Privateigentum. Die Gemeinde

wird mit den Erschließungsträgern die Erschließung vertraglich regeln. Die Vermessung und Vermarkung

der Grundstücke erfolgt entsprechend der in Aussicht genommenen Grundstückszuschnitte.

Die Ausgleichsfläche und die Feldgehölzflächen einschließlich des südlichen Knickschutzstreifens bleiben

in Privatbesitz. Die Gemeinde wird das Anpflanzen und die Nutzung der Ausgleichsflächen und der

Feldgehölzflächen sowie deren dauerhafte Erhaltung und Pflege überwachen.
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1 Einleitung

Die Gemeinde Schmalfeld plantam westlichen Siedlungsrand die Entwicklung
von Wohnbaugrundstücken zurErgänzung dervorhandenen Wohnbebauung an
derLentföhrdenerStraße. Hierfürwird die Aufstellung des B-Plans Nr. 15 erfor-
derlich.

ZurBerücksichtigung derBelange des Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7
und§ 1a BauGB istfürden Bebauungsplaneine Umweltprüfungnach§ 2 Abs. 4
BauGB durchzuführen, deren Ergebnis in einem Umweltberichtgemäß Anlage 1
BauGB dargestelltwird.

1.1 KurzdarstellungderZiele und Inhalte des B-Plans Nr. 15

ZielderPlanung istdie Entwicklung von sechs Wohngrundstücken südlich der
LentföhrdenerStraße am westlichen Ortsausgangvon Schmalfeld. Das geplante
kleine Wohngebietbindetim Osten an die vorhandene Bebauung an und reicht
überdenDiecksdamm nachWestenbiszudem einzelnliegendenWohngebäude
am Ortsausgang. Es werden zwei kleine allgemeine Wohngebiete (WA) zurEr-
richtung von eingeschossigen Einzel- und/ oderDoppelhäusern festgesetztund
einerGrundflächenzahl (GRZ) von 0,25. Pro Wohngrundstück sind max. zwei
Wohneinheiten (bei Einzelhausbebauung) zulässig. Für die Höhenentwicklung
derGebäude wird eine maximale Firsthöhe von 8,50 m festgesetzt. Zursüdlich
anschließendenfreienLandschafthinisteine ebenerdige Feldhecke zurGrünein-
bindung vorgesehen. Die Erschließung des Baugebiets fürden Kfz-Verkehrist
über die Lentföhrdener Straße bereits gegeben. Die Einmündung vom Die-
cksdamm indie LentföhrdenerStraße erhältim Zuge desB-Planseine rechtwink-
lige Anbindungund wird verkleinert. Östlich des Diecksdamms wird ein Gehweg
entlangderLentföhrdenerStraße angelegt.

1.2 Darstellung derin einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen
festgelegten umweltrelevanten Ziele mitBedeutungfürden Bau-
leitplan sowie die ArtihrerBerücksichtigung

Es werden nurdie Fachgesetze und Fachplanungen herangezogen, die fürden
B-PlanNr. 15 vonBelangsind.

 Umweltschützende Belange in Fachgesetzen

§ 1 Abs. 5 und 6 sowie § 1aBaugesetzbuch (BauGB): Bauleitpläne sollendazu
beitragen, eine menschenwürdige Umweltzusichernunddie natürlichenLebens-
grundlagen zu schützen und zu entwickeln. Bei derAufstellungderBauleitpläne
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sind insbesondere u.a. die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Na-
turschutzesundderLandschaftspflege gemäß § 1aBauGB zuberücksichtigen.

§§ 1, 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): Naturund Landschaftsind auf
Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage fürLeben und Gesundheitdes
Menschen auch in Verantwortung fürdie zukünftigen Generationen im besiedel-
ten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die
Leistungs- und Funktionsfähigkeitdes Naturhaushaltes einschließlich derRege-
nerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit derNaturgütersowie die
Vielfalt, EigenartundSchönheitundderErholungswertvonNaturundLandschaft
aufDauergesichertsind; derSchutz umfasstauch die Pflege, die Entwicklung
und, soweiterforderlich, die WiederherstellungvonNaturundLandschaft.

Gemäß § 18 BNatSchG istüberdie Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz
von Eingriffen in Naturund Landschaftnach den Vorschriften des Baugesetzbu-
ches zu entscheiden. Dementsprechend sind gemäß § 1a Abs. 3 BauGB die
Vermeidung und derAusgleich voraussichtlich erheblicherBeeinträchtigungen
des Landschaftsbildes sowie derLeistungs- und Funktionsfähigkeitdes Natur-
haushaltes in derAbwägungzu berücksichtigen. DerAusgleich erfolgtdurch ge-
eignete Festsetzungen nach §§ 5 und 9 BauGB als Flächen oderMaßnahmen
zum Ausgleich.

Die Entscheidungüberdie BerücksichtigungderBelange vonNaturundLandschaft
sowie überDarstellungen und Festsetzungen zu Vermeidung und Ausgleich im
BauleitplanfälltdieGemeindeinderAbwägungnachden§§ 1 und1aBauGB.

§ 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG): Die Funktionen des Bodens sind
nachhaltig zu sichern. Hierzu sind u.a. schädliche Bodenveränderungen abzu-
wehren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen aufden Boden zu treffen.
Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seinernatürlichen
Funktionen sowie seinerFunktion als Archiv derNatur- und Kulturgeschichte so
weitwie möglichvermiedenwerden.

Jeder, deraufden Boden einwirkt, hatsich sozu verhalten, dass schädliche Bo-
denveränderungennichthervorgerufenwerden(§ 4 BBodSchG).

§ 1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG): Zweck dieses Gesetzes ist
es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre so-
wie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu
schützenunddem EntstehenschädlicherUmwelteinwirkungenvorzubeugen.

 Umweltschützende Belange in Fachplänen

Landschaftsprogramm 1999: Derwestliche undsüdliche TeildesGemeindege-
biets von Schmalfeld gehörtzu einem GebietmitbesondererBedeutung fürdie
BewahrungderLandschaft, ihrerVielfalt, EigenartundSchönheitsowie alsErho-
lungsraum. Die BedeutungdieserRäume fürLandschaftund Erholungsolldurch
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eine überwiegend naturverträgliche Nutzung nachhaltig gesichertund entwickelt
werden. Es wird eine Landschaftangestrebt, die sich durch Struktur- und Arten-
vielfaltauszeichnet.

Landschaftsrahmenplanung 1998: Der Plangeltungsbereich liegt in einem
Raum, derals GebietmitbesondererErholungseignung dargestelltist. Solche
Gebiete umfassen Landschaftsteile, die sich aufgrund derLandschaftsstruktur,
insbesondere derZugänglichkeitderLandschaftals Freizeit- und Erholungsräu-
me eignen. Bedeutsame Merkmale sindeine ausgeprägte landschaftliche Vielfalt,
ein besonderes landschaftstypisches Erscheinungsbild (Unverwechselbarkeit),
die Lage zuSiedlungsschwerpunktenundihre Erreichbarkeit.

Landschaftsplan derGemeinde Schmalfeld: DerLandschaftsplansiehtfürden
StandortbereichdesB-PlansNr. 15 folgende Entwicklungsziele vor:

 ErhaltderFlächen um den westlichen Ortsrand als „Grünlandgürtel“, Ver-
meidungeinerZerstückelungdurchStraßenundSiedlungsflächen.

 EntwicklungvonMagergrünlanddurchextensive Beweidung

Konkretverortete Maßnahmen zurPflege und Entwicklungvon Naturund Land-
schaftsindam StandortbereichdesB-PlansNr. 15 nichtvorgesehen.

 Berücksichtigung deroben genannten umweltrelevanten Ziele beim B-
Plan Nr. 15

Die übergeordnetenZiele ausLandschaftsprogramm undLandschaftsrahmenpla-
nung sind von den Inhalten des B-Plans Nr. 15 nichtnegativ betroffen. Die ge-
planten Baugrundstücke werden entlang derLentföhrdenerStraße angeordnet
und schließen mitdem dortbereits vorhandenen Wohngrundstück ab. DerWest-
rand des Wohngebiets gehtnichtüberden gegenüberliegenden Siedlungsrand
an derLentföhrdenerStraße hinaus. Derneue südliche Siedlungsrand hältdie
vorhandene Bebauungstiefe deröstlich gelegenen Grundstücke ein. Zursüdli-
chen freien Landschafthin isteine Grüneinbindungdurch Anpflanzungen vorge-
sehen.

Die konkreteren Ziele des Landschaftsplanes werden ebenfalls berücksichtigt.
Durch die straßenorientierte AnordnungderBaugrundstücke und derEinhaltung
dervorhandenen Siedlungsgrenze im Westen erfolgt keine Zerstückelung des
„Grünlandgürtels“. Die südliche Baugrenze bleibtim RahmenderBebauungstiefe
derindiesem BereichvorhandenenWohngrundstücke.
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2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkun-
gen

2.1 Beschreibungund Bewertungdes derzeitigen Umweltzustandes

Die nachfolgenden Angaben zu den Schutzgütern Boden, Wasser, Klima, Luft
undLandschaftbasierenaufBeschreibungenundBewertungendesLandschafts-
planes derGemeinde Schmalfeld sowie aufAngaben des Digitalen Atlasses für
Agrar- undUmweltdatenSchleswig-Holstein(siehe Kap. 3). ZudenSchutzgütern
Pflanzen und Landschaftsbild erfolgte im April2013 eine Ortsbegehung mitBe-
standsaufnahme derBiotoptypen.

 SchutzgutMenschen einschließlich menschlicherGesundheit

a) Bestand

Wohnen: Innerhalb des Geltungsbereichs befindet sich keine Wohnnutzung
mehr, das vorhandene Wohnhaus wird nichtmehrbewohnt. Direktnördlich und
östlich schließtsich eine gemischte Bebauungaus Einfamilienhäusern, tlw. land-
wirtschaftlichgenutztenGrundstückensowie einerHofstelle an.

Aufgrund der vorhandenen gemischten Nutzungen bestehen Vorbelastungen
durch Geräusche und ggf. Geruchsimmissionen von landwirtschaftlichen Be-
triebstätigkeiten. Anlagen und Betriebe, von denen unzulässige Staub- oderGe-
ruchsimmissionenaufdasPlangebieteinwirkenkönnen, sindnichtvorhanden.

Erholung: Südöstlich des Geltungsbereichs befinden sich in ca. 100 m Entfer-
nung mehrere Sportplätze. Informationen überweitere Erholungs- oderFreizeit-
nutzungenim UmfelddesGeltungsbereichsliegennichtvor.

b) Bewertung

Die Wohnung istderfamiliäre und gesellschaftliche Standort, von dem alle Le-
bensbedürfnisse und Lebensinhalte fürden Menschen ausstrahlen. Sie istdas
Refugium derPrivatheit, indem ArbeitundSpiel, VersorgungundSchlaf, Freizeit
und Geselligkeitsich rund um die Uhraneinanderreihen. Infolgedessen ergibt
sich je nach Artderbaulichen Nutzungeine unterschiedlich hohe Bedeutungfür
die MenscheninderOrtslage Schmalfeld.

ArtderbaulichenNutzung BedeutungfürMenschen

Gebiete, die überwiegendoderauchdem Woh-
nendienen:
Wohnbauflächen

Schutzwürdige Sondergebiete:
Schulen, Kindergarten, Friedhof

hoch

Gebiete, die auchdem Wohnendienen:
Gemischte Bauflächen

Gebiete, die derErholungdienenbzw. sichfür
die Erholungeignen:
Sportflächen

mittel
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DerGeltungsbereich und sein Umfeld weisen aufgrund dergemischten Nutzung
eine mittlere BedeutungfürdenMenschenauf.

Die Bedeutung des Betrachtungsraums fürdie Erholung wird als gering einge-
schätzt.

 SchutzgutTiere

a) Bestand

AlsTierlebensräume sindim Geltungsbereichundseinem Umfeldvorallem Grün-
landflächen, Knicks und einige größere Bäume (Einzelbäume, Knicküberhälter)
vorhanden.

Die Knicks, ihre Überhälterund größeren Bäume bieten Lebensraum fürverbrei-
tete VogelartenderGehölzfreibrüter(z.B. Grasmückenarten, Amsel, Heckenbrau-
nelle, Grünfink, Zilpzalp) und derGehölzhöhlenbrüter(z.B. Blaumeise, Kohlmei-
se). In den umgebenden Siedlungsflächen können weitere Brutvogelarten vor-
kommen, wie z.B. Arten derGebäudebrüter(Rauch- oderMehlschwalben, Haus-
sperling) oderNischenbrüter(z.B. Haus- oderGartenrotschwanz, Bachstelze).
Offenlandbrüterwie Feldlerche oderSchafstelze wurden im Rahmen derBiotop-
typenkartierung nichtgehört. Im Geltungsbereich sind Offenlandbrüteraufgrund
derNähe zuvorhandenenVertikalstrukturenwie Gebäude undKnicksnichtzuer-
warten.

Weiterhin bieten derGeltungsbereich und sein Umfeld potenziellLebensraum für
Fledermäuse. Zu den hierzu erwartenden Arten zählen Zwergfledermaus und
Breitflügelfledermaus. Höhlen in den großen älteren Bäumen können als Tages-
quartiergenutztwerden. Im Baumbestand des Geltungsbereichs sind allerdings
keine geeigneten Höhlungen gesichtet worden. Im umliegenden Siedlungsbe-
reich sind Tagesquartiere, Winterquartiere und Wochenstuben nichtauszuschlie-
ßen. Ruderale Randstrukturen entlang der Knicks sind als Nahrungshabitate
möglich, insbesondere fürstrukturgebunden fliegende Arten (z.B. Zwergfleder-
maus). Die Grünländerweisen ebenfalls eine - allerdings eingeschränkte - Be-
deutungalsNahrungsraum auf.

VorkommenvonAmphibienoderReptilienwerdennichterwartet.

VorkommenvongeschütztenTierarten: Alle heimischen Vogelarten und somit al-
le innerhalb des Bearbeitungsgebietes potenziell vorkommenden Brutvogelarten
sind sowohl nach BNatSchG national besonders geschützt als auch nach der EU-
Vogelschutzrichtlinie europäisch geschützt. Alle im Geltungsbereich potenziell
vorkommenden Fledermausarten sind als Arten des Anhangs IV der FFH-Richtli-
nie streng geschützt nach BNatSchG. Für beide Artengruppen gelten die arten-
schutzrechtlichen Vorgaben und Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG.
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b) Bewertung

Aufgrund derüberwiegenden landwirtschaftlichen bzw. baulichen Nutzungen im
Geltungsbereich und seinem Umfeld bestehthiereine geringe Bedeutungfürdie
Tierwelt.

 SchutzgutPflanzen

a) Bestand

Fürden Geltungsbereich und das direkte Umfeld wurde eine Biotoptypenkartie-
rungdurchgeführt. DerBestandsplanistAnlage 1 zudieserUnterlage.

Innerhalb desGeltungsbereichsbefindensichfolgende Biotoptypen:

 Einfamilienhausgrundstück mitGarten (Rasenflächen, Zierbeete und eini-
ge jüngere Obstbäume). Das Wohngebäude ist derzeit nicht mehrbe-
wohnt.

 Gartenparzelle mit artenarmer Rasenfläche und tlw. großem Baumbe-
stand: Rosskastanien(Stammdurchmesser0,2 – 0,6 m), Nadelbäume,

 Knick mitWallund meisteinreihigem, tlw. spärlichem Bewuchs aus typi-
schen Knickgehölzen (u.a. Hasel, Holunder, Hundsrose, Brombeere,
Traubenkirsche, Hainbuche, Erle, Stiel-Eiche), Stiel-Eichen als Überhälter
mitStammdurchmessern0,3 – 0,5 m)

 ArtenarmesIntensivgrünland(siehe auchunten)

Außerhalb desGeltungsbereichsgrenzenim NordenundOstenSiedlungsflächen
an. Es handeltsich um eine lockere bis dichtere Bebauung aus Wohnhäusern
und Nutzgebäuden (z.B. Ställe) sowie befestigten Stellplätzen. Teilweise finden
sichgrößere Einzelbäume.

Nach Süden und Westen erstrecken sich artenarme Intensivgrünländer(Dauer-
grünland), die als Weiden genutzt werden. Biotopstrukturen, die auf den tlw.
hochanstehenden Grundwasserstand hinweisen (s.u.), sind nichtvorhanden. Die
Grünländerwerden von Knicks gegliedert, die viele markante Überhälteraus al-
ten Stiel-Eichen aufweisen. Nordwestlich befindetsich eine schmale Parzelle mit
einer Weihnachtsbaumkultur, westlich schließt sich eine Ackerfläche an. Die
LentföhrdenerStraße wirdRichtungWestenvoneinem KnickundeinerBaumrei-
he ausSand-Birkenbegleitet.

Die vorhandenen Knicks fallen unter den gesetzlichen Schutz nach § 30
BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG.

b) Bewertung

Die naturschutzfachliche BewertungderBiotoptypenim Geltungsbereichundsei-
nem Umweltwirdwie folgtzusammengefasst:
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Tab. 1: Naturschutzfachliche BewertungderBiotoptypen im Geltungsbe-
reich

Wert-
stufe

Definitionen / Kriterien Biotoptyp (Kürzel) im Untersu-
chungsgebiet

Schutzstatus gem.
BNatSchG i.V.m.
LNatSchG

5 sehr hohe naturschutzfachliche Be-
deutung:
stark gefährdete und im Bestand rück-
läufige Biotoptypen mithoherEmpfind-
lichkeitund zum TeilsehrlangerRege-
nerationszeit, Lebensstätte für zahlrei-
che seltene und gefährdete Arten, meist
hoherNatürlichkeitsgrad und extensive
oder keine Nutzung, kaum oder gar
nicht ersetzbar/ausgleichbar, unbedingt
erhaltungswürdig

-

(nichtvorhandenim Geltungsbe-
reichundseinem Umfeld)

4 hohe naturschutzfachliche Bedeu-
tung:
mäßig gefährdete, zurückgehende Bio-
toptypen mit mittlerer Empfindlichkeit,
lange bis mittlere Regenerationszeiten,
bedeutungsvollals Lebensstätte fürvie-
le, teilweise gefährdete Arten, hoherbis
mittlererNatürlichkeitsgrad, mäßige bis
geringe Nutzungsintensität, nurbedingt
ersetzbar, möglichst erhalten oderver-
bessern

-

(nichtvorhandenim Geltungsbe-
reichundseinem Umfeld)

3 mittlere naturschutzfachliche Bedeu-
tung:
weitverbreitete, ungefährdete Biotopty-
pen mitgeringerEmpfindlichkeit, relativ
rasch regenerierbar, als Lebensstätte
mittlere Bedeutung, kaum gefährdete
Arten, mittlerer bis geringer Natürlich-
keitsgrad, mäßige bis hohe Nutzungsin-
tensität, aus derSicht des Arten- und
Biotopschutzes Entwicklung zu höher-
wertigen Biotoptypen anstreben, we-
nigstensaberBestandssicherunggaran-
tieren

 KnickmittypischerVegetation
(HWt)

 Einzelbaum, alterÜberhälter

 Baumreihe (HGr)

§ 30 (2) i.V.m.
§ 21 (1) Nr. 4

2 mäßige naturschutzfachliche Bedeu-
tung:
häufige, stark anthropogen beeinflusste
Biotoptypen, als Lebensstätte geringe
Bedeutung, geringerNatürlichkeitsgrad,
hohe Nutzungsintensität, allenthalben
kurzfristige Neuentstehung, aus der
Sichtvon Naturschutz und Landschafts-
pflege Interesse an Umwandlung in na-
turnähere Ökosysteme geringerer Nut-
zungs-intensität

 artenarmesIntensivgrünland(GI)

 Weihnachtsbaumkultur(ABw)

 Gartengrundstück(SGa)

 Einzelhausbebauung(SBe)

 Ländliche Wohngrundstücke
(SDl)

 Zierhecke

1 geringe naturschutzfachliche Bedeu-
tung:
sehr stark belastete, devastierte bzw.
versiegelte Flächen; soweit möglich,
sollte eine Verbesserung der ökologi-
schenSituationherbeigeführtwerden

 Lagerfläche, Stellplatz, unbefes-
tigt(SVu)

0 ohne naturschutzfachliche Bedeu-
tung:
Vollständigversiegelte Flächen

 Straßenverkehrsfläche, vollver-
siegelt(SVs)

-
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Hochwertige Biotopstrukturen sind im Geltungsbereich und seinem Umfeld nicht
vorhanden. Die vorhandenen Knicks und ihre alten Überhälterund dersonstige
ältere Baumbestand haben eine mittlere naturschutzfachliche Bedeutung, an-
sonsten überwiegen Biotopstrukturen mitmäßigernaturschutzfachlicherBedeu-
tung.

 SchutzgutBoden

ZurBestandserfassungundBewertungfürdasSchutzgutBodenwirdaufvorhan-
dene Daten des Landschaftsplans, den digitalen Atlas fürAgrar- und Umwelt-
daten Schleswig-Holstein (erstellt vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt
undländliche Räume) undeinBodengutachtenfüreinca. 150 m nördlichgelege-
nesGelände anderStraße Olandzurückgegriffen.

a) Bestand

Die obere Bodenschichtim Geltungsbereichundseinem Umfeldwurde ausglazif-
luviatilen Sandablagerungen der Weichselkaltzeit gebildet. Der Grundwasser-
stand vorOrtistvermutlich relativ hoch, im nördlich gelegenen Gebietan der
Straße Oland wurde derobere Grundwasserspiegelbei ca. 1,50 bis 2,00 m unter
Flureingemessen. Unterdiesen Voraussetzungen haben sich hierals Bodenty-
penvergleyte, nährstoffarme Eisenhumus-Podsole entwickelt.

DerBodenim Geltungsbereichundseinem UmfeldwirdalsSiedlungsfläche oder
landwirtschaftliche Flächengenutzt.

b) Bewertung

Die LeistungsfähigkeitderBöden wird überdie Bodenfunktionen bewertet, die in
§ 2 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) benanntwerden. Im Mittelpunktder
Betrachtung stehen die natürlichen Bodenfunktionen sowie die Funktionen als
ArchivderNatur- undKulturgeschichte.

Nachfolgend istdie Eignungdes Bodens im Geltungsbereich und seinem Umfeld
wiedergegeben.

Tab. 2: BewertungderBodenfunktionen im Geltungsbereich

Bodenfunktionen Bewertung

Lebensraumfunktion: fürnatürliche Vegetation
fürKulturpflanzen

hoch
mittel- gering

Regelungsfunktion - BestandteildesNaturhaushaltsmitseinenWasser- und
Nährstoffkreisläufen:

gering

Regelungsfunktion - Abbau-, Ausgleichs- undAufbaumedium fürstoffliche
EinwirkungenaufGrundderFilter-, Puffer- undStoffumwandlungseigenschaf-
ten, insbesondere auchzum Schutz desGrundwassers

gering

Nutzungsfunktion alsStandortfürdie
land- undforstwirtschaftliche Nutzung:

mittelbisgering

Archivfunktion: ohne Bedeutung
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Bodenfunktionen Bewertung

Natürlichkeitsgrad: gering

Aus derSichtdes Bodenschutzes istin derGesamtschau fürden anstehenden
Sandboden im Hinblick aufdie geplante bauliche Nutzung von einem geringen
bis mittleren Konfliktauszugehen, da die Bodenfunktionen im Geltungsbereich
überwiegendeingeringesFunktionspotenzialaufweisen.

Der anstehende Sandboden weist eine geringe Empfindlichkeit gegenüber
SchadstoffeintragundVerdichtungauf.

 SchutzgutWasser

a) Bestand

Oberflächengewässersindim Geltungsbereichnichtvorhanden.

Grundwasser: Die anstehenden pleistozänen Sande bilden den oberen Haupt-
grundwasserleiter. Anhand eines Bodengutachtens fürdas nördlich in derNähe
gelegene Gelände anderStraße Olandwirdderoberste Grundwasserspiegelvor
Ortaufca. 1,50 bis2,00 m unterFlurgeschätzt. Hinweise aufdichtunterFluran-
stehendes Grundwassersind vorOrt(z.B. anhand derVegetation) nichterkenn-
bar.

b) Bewertung

Die Grundwasserneubildungsrate im Geltungsbereich und seinem Umfeld istbei
dem anstehenden durchlässigen Sandboden unterBerücksichtigung des relativ
hochanstehendenGrundwassersalsmittelbisgeringeinzuschätzen.

Der obere Grundwasserkörper liegt wegen fehlender undurchlässiger Deck-
schichtenweitgehendungeschützt. Entsprechendwirdergemäß Digitalem Atlas-
sesfürAgrar- undUmweltdatenSchleswig-Holsteinalsgefährdeteingestuft. Auf-
grund dergeringen Filter- und Pufferfähigkeitderanstehenden Sande besteht
eine sehrhohe EmpfindlichkeitgegenüberSchadstoffeintrag in das Grundwas-
ser.

 SchutzgüterKlima/ Luft

Das großräumige Klima im westlichen Kreis Segeberg istgemäßigttemperiert
und ozeanisch bestimmt. Die Niederschläge liegen im Durchschnitt bei 800 –
850 mm/Jahr, die Hauptwindrichtungenliegenbei WestundSüdwest.

Da im Bereich derGemeinde Schmalfeld keine verdichteten, belasteten Sied-
lungsflächen vorhanden sind, fürdie bioklimatische oderlufthygienische Aus-
gleichsleistungen von Bedeutung wären, wird aufeine Ermittlung bioklimatisch
bedeutsamerBereiche wie Kaltluftentstehungs- und Kaltlufttransportgebiete oder
Frischluftquellgebiete im Geltungsbereichundseinem Umfeldverzichtet.
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 SchutzgutLandschaft

a) Bestand

Die Landschaft im Geltungsbereich und seinem Umfeld wird durch die Über-
gangslage zwischen Siedlungund freierLandschaftgeprägt. Das Reliefisteben.
Während sich nördlich und östlich dörflich geprägte gemischte Bauflächen befin-
den, erstreckt sich nach Süden und Westen die freie Landschaft. Sie ist von
einem Wechselzwischen Grünland- und Ackerflächen miteinzelnen Hofstellen
geprägt, die voneinem relativdichtenKnicknetz gegliedertwerden.

Alsbesonderslandschaftsprägende Elemente sinddie Knicksunddie Vielzahlan
großenEichen-Überhälternzunennen.

Die nördlich und östlich anschließende Bebauung iststraßenorientiertangelegt
und eherdörflich geprägt, da sich reine Wohngrundstücke und landwirtschaftlich
odergemischtgenutzte Grundstücke abwechseln, an die wiederum kleinere hof-
nahe Grünlandparzellen angrenzen. Durchgängige Siedlungsflächen finden sich
erstweiteröstlich.

b) Bewertung

Die VielfaltundNaturnähe derfreienLandschaftistaufgrundderKnickdichte und
dermarkanten Überhälterbei ansonsten ebenem Gelände und fehlendersonsti-
gerLandschaftsstrukturen wie z.B. Gewässer, Bachläufe etc. als mitteleinzustu-
fen, während die Eigenartdurch die markanten Knicks und Überhälterhoch zu
bewertenist. Die natürliche AttraktivitätdesLandschaftsbereicheswirdinsgesamt
alsmittelbishocheingestuft.

 SchutzgüterKultur- und sonstige Sachgüter

Kultur- und sonstige Sachgüter1 sind im direkten Plangeltungsbereich nichtvor-
handen.

2.2 Voraussichtlich zu erwartende Umweltauswirkungen

Durch die mitdem B-Plan Nr. 16 vorbereitete Bebauung sind folgende Umwelt-
auswirkungenmöglich:

1 KulturgüterU im Sinne derUmweltverträglichkeitsprüfungsindraumwirksame Ausdrucksformender
EntwicklungvonLandundLeuten, die fürdie Geschichte desMenschenvonBedeutungsind. Da-
zu zählen bauliche Anlagen (Baudenkmale), Bodenfunde und Fundstellen (z.B. archäologische
Objekte), Vegetation(Kulturlandschaften), Sicht- undWegebeziehungenundStandorte mitimma-
teriellenkulturellenFunktionen(z.B. FlächenderBrauchtumspflege)
Sonstige Sachgüterim Sinne derUmweltverträglichkeitsprüfung können als raumwirksame kör-
perliche Gegenstände definiertwerden, deren vorzeitigerVerlustdurch ein Vorhaben zu umwelt-
relevanten Folgewirkungen i.S. von Ressourcen- und Energieverbrauch sowie Abfallaufkommen
bei Abriss und Wiederherstellungführt. (vgl. KÜHLING, D. / RÖHRIG, W. 1996: Mensch, Kultur- und
SachgüterinderUVP, Dortmund)
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 SchutzgutMenschen einschließlich menschlicherGesundheit

Wohnen

Während der Bauphase entstehen für die Anwohner auf den benachbarten
Grundstückenzeitlichbefristete Lärmimmissionendurchdie Bautätigkeiten.

Derzuerwartende zusätzliche Verkehrdurchdie neuenBewohnerdergeplanten
sechs Wohngrundstücke und die damitverbundenen zusätzlichen Lärmimmissio-
nen werden angesichts derLage im Bereich einergemischten Nutzung als un-
erheblichfürdie umgebendenNachbarneingestuft.

Erholung

Auswirkungenaufmögliche Erholungsnutzungen(z.B. Spazierengehen, Fahrrad-
fahren) sindnichtzuerwarten.

 SchutzgutTiere

Während derzeitlich begrenzten Bauphase kann es zu akustischen und opti-
schen Störwirkungen fürdie im Gebietzu erwartenden verbreiteten und allge-
mein störungsunempfindlichen Brutvogelarten derGehölze kommen. Die Beein-
trächtigungen werden angesichts der bestehenden Vorbelastungen als gering
eingestuft. BetroffenheitenvoneinzelnenTierenkönnendurchdie Einhaltungder
gesetzlichen Fäll- und Rodungsverbotsfristnach § 39 Abs. 6 BNatSchG im Zeit-
raum vom 15. März und01. Oktobervermiedenwerden.

Baubedingte Störungen oderBetroffenheiten von Fledermäusen (Zwergfleder-
maus, Breitflügelfledermaus) sindnichtzuerwarten.

Durch den Verlustvon insgesamt37 m Knick an derLentföhrdenerStraße und
durch den möglichen Verlustvon Bäumen im Geltungsbereich entstehtdauerhaf-
terLebensraumverlustfürArtenderGehölzfreibrüter.

Die Überbauung derGrünlandfläche stellteinen Verlusteines potenziellen Nah-
rungsraumsfürFledermäuse mitallerdingsgeringerBedeutungdar.

Eventuelle zukünftige Betroffenheiten von Fledermäusen durch Fällmaßnahmen
oder Kronenrückschnitte an großen Knicküberhältern oder Einzelbäumen mit
Stammdurchmesser≥ 0,50 m (TötenoderVerletzungvonTieren, VerlustvonTa-
gesquartieren) können vermieden werden, wenn diese Maßnahmen außerhalb
des Zeitraums vom 01.März bis 30. Novemberdurchgeführtwerden. Sonstige
BiotopstrukturenmitBedeutungalsTierlebensraum sindnichtbetroffen.

Störungen von Brutvögeln durch die zukünftige Wohnnutzungwerden angesichts
derLage am vorhandenenSiedlungsbereichnichterwartet.

 SchutzgutPflanzen

Auswirkungen aufPflanzen entstehen durch den o.g. dauerhaften Verlusteines
Knickabschnitts an derLentföhrdenerStraße sowie von Garten- und derGrün-
landflächen. Währenddasbetroffene Intensivgrünlandunddie Gartenflächenvon
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mäßigernaturschutzfachlicherBedeutung sind, weistderbetroffene Knick eine
mittlere naturschutzfachliche Bedeutungauf.

DerKnick unterliegt dem gesetzlichen Schutz nach § 30 (2) BNatSchG i.V.m.
§ 21 (1) Nr. 4 LNatSchG. Handlungen, die zueinerZerstörungodersonstigener-
heblichenBeeinträchtigungvonKnicksführen, sindverboten. Fürdie Knickbesei-
tigungisteine Ausnahme vondiesenVerbotenerforderlich, die aufAntragbei der
unterenNaturschutzbehörde zugelassenwerdenkann, wenndie Beeinträchtigun-
genausgeglichenwerdenkönnen.

Tab. 3: Verlustvon Biotopflächen

BetroffenerBiotoptyp naturschutzfachli-
che Bedeutung

BetroffenerUmfang

Westliches WA-Gebiet

Gartenfläche mäßig ca. 476 m²

Intensivgrünland mäßig ca. 1.582 m²
+

Östliches WA-Gebiet

Intensivgrünland mäßig ca. 1.941 m²

Knick
(geschütztnach§ 30 (2) BNatSchG i.V.m. § 21

(1) Nr. 4 LNatSchG)

mittel 37 m

Beeinträchtigungen des randlichen Knicks am Diecksdamm durch die zukünftige
Nutzungdes Wohngebiets werden vermieden durch einen festgesetzten mindes-
tens3 m breitenrandlichenKnickschutzstreifen, deralsPufferzone dient.

 SchutzgutBoden

Durch die Ausweisung der Wohngebietsflächen mit einer Grundflächenzahl
(GRZ) von 0,25 wird eine Neuversiegelung von Boden vorbereitet. Die festge-
setzte GRZ darf weiterhin um 50% fürdie Errichtung von Nebenanlagen und
Stellplätzen aufden Grundstücken überschritten werden. Abzüglich derbereits
vorhandenen überbauten oderversiegelten Fläche im Geltungsbereich istinsge-
samtinfolgendem UmfangmiteinerNeuversiegelungvonBodenzurechnen:

Tab. 4: Umfangderzulässigen Neuversiegelungim Geltungsbereich

Baugebiet Flä-
che
(m²)

ZulässigerVer-
siegelungsgrad2

Vorhandene
Versiegelung(m²)

Zulässige
Neuversiegelung
(m²)

WA-GebietWest 3.641 37,5% 152 1.213

WA-Gebiet Ost 1.941 37,5% 0 728

gesamt 1.941

2 GRZ zuzüglich50% Überschreitung
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Durchdie Neuversiegelungenkommteszueinem komplettenVerlustderBoden-
funktionen, bei wasser- und luftdurchlässigbefestigten Flächen in abgeschwäch-
terForm.

 SchutzgutWasser

WährendderBauphase sindggf. MaßnahmenzurGrundwasserabsenkungerfor-
derlich. Aufgrund derzeitlichen Befristung wird davon ausgegangen, dass groß-
räumige negative AuswirkungenaufdasGrundwassernichtzuerwartensind.

Weiterhin bestehtwährend derBauphase ein Risiko, dass Öl- und Schmierstoffe
odersonstige Schadstoffenunbeabsichtigtindashochanstehende Grundwasser
eingetragenwerdenkönnten. AngesichtsdeshohenSicherheitsstandardsmoder-
nerBaumaschinenwirddiesesRisikojedochalsgeringerachtet.

Gemäß Bebauungsplan wird das aufden Versiegelungsflächen anfallende Nie-
derschlagswasserim Geltungsbereich versickertund bleibtdem Wasserhaushalt
vorOrterhalten. Dahersind keine erheblichen odernachhaltigen Beeinträchti-
gungenfürdasGrundwasserzuerwarten.

 SchutzgüterKlimaund Luft

Da mitdem B-Plan Nr. 15 keine großflächige Bebauung geplantistund keine
Vorhaben mit nennenswertem Schadstoffausstoß in die Luft vorgesehen sind,
werdennegative Auswirkungenaufdie SchutzgüterKlima undLuftnichterwartet.

 SchutzgutLandschaft

Die geplante Wohnbebauunggliedertsich an die nördlich und östlich gelegenen
Siedlungsflächen an. DerSiedlungsrand schiebtsich zwarum ca. 30 m in die
freie Landschafthinein. Die neuen Baugrundstücke werden am Südrand jedoch
durch eine ebenerdige Knickneuanlage begrenzt, die geeignet ist, die Wohn-
grundstücke mit maximal 8,50 m hohen Gebäuden ausreichend landschaftlich
einzubinden. Erhebliche negative Auswirkungen aufdas Orts- und Landschafts-
bildsinddahernichtzuerwarten.

 SchutzgüterKultur- und sonstige Sachgüter

Kultur- und sonstige Sachgütersind im direkten Geltungsbereich nichtvorhan-
den, so dass durch die Planung keine Auswirkungen aufdiese Schutzgüterent-
stehenkönnen.

 Wechselwirkungen

Bei derBetrachtungderUmweltauswirkungen eines Planes sind auch die Wech-
selbeziehungen zwischen den Schutzgütern zu berücksichtigen. Grundsätzlich
bestehen immerWechselbeziehungen zwischen allen Bestandteilen des Natur-
haushaltes. Im Geltungsbereich istdieses Wirkungsgeflechtinsbesondere durch
die Auswirkungen des menschlichen Handelns aufdie anderen Schutzgüterge-
prägt. Die Auswirkungen einerneuen Siedlungsfläche aufeinzelne Schutzgüter
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können daheraufgrund des bestehenden Wirkungsgeflechts zu Wechselwirkun-
gen fürandere Schutzgüterführen. Z.B. können Bodenversiegelungen Verände-
rungendesGrundwasserhaushaltesbewirkenmitmöglichenFolgenfürPflanzen,
Biotope undTierartenim Umfeld, die aufgrundwasserbeeinflusste Standorte spe-
zialisiertsind.

Fürdas hiergeplante Vorhaben sind jedoch keine erheblichen Wechselwirkun-
genanzunehmen. Zwarsinddurchdie geplante NeubebauungundMischgebiets-
nutzungteilweise erhebliche Auswirkungeneinzelne Schutzgüterzuerwarten, er-
hebliche negative Wechselwirkungen auf andere Schutzgüterwerden dadurch
abernichtausgelöst.

2.3 Prognose überdie Entwicklungdes Umweltzustandes bei Nicht-
durchführungderPlanung

Bei NichtdurchführungdergeplantenWohnbebauungwürde die vorhandene Nut-
zung zunächstweiteranhalten. Inwieweitaufdem derzeitunbewohnten Wohn-
grundstück wiedereine Wohnnutzung aufgenommen würde, kann nichtgesagt
werden.

2.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum
Ausgleich nachteiligerAuswirkungen aufdie Schutzgüter

Die Belange des Umweltschutzes sind gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB bei derAuf-
stellung derBauleitpläne und in derAbwägung nach § 1 (7) zu berücksichtigen.
Folgende MaßnahmenzurVermeidung, VerringerungundKompensationnachtei-
ligerAuswirkungenaufdie UmweltdurchdenB-Plansinddahervorgesehen:

2.4.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen

- Erhaltung des vorhandenen geschützten Knicks am Diecksdamm und der
Rosskastanie aufderwestlichengeplantenWA-Fläche (VermeidungvonAus-
wirkungenaufPflanzen, Tiere, Landschaft),

- Entwicklung von naturnahen Knickschutzstreifen entlang des vorhandenen
Knicks durch gelenkte Sukzession, Freihaltung von jeglicherBebauung und
intensivenNutzung(VermeidungvonAuswirkungenaufPflanzenundTiere),

- Beschränkungdes Durchführungszeitraums fürGehölzrückschnitte, Fäll- und
Rodungsmaßnahmendurchfolgende Vorgaben:
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Tab. 5: Zeitliche Vorgaben fürGehölzrückschnitte, -rodungen und Fäll-
arbeiten

Potentiellbe-
troffene Ar-
ten

Maßnahme Vorgabe

Besondersge-
schützte Gehölzbrü-
terarten,
strenggeschützte
Fledermausarten

Gehölzrückschnitte und–rodungen
sowie FällenvonBäumenundKni-
cküberhälternmitStammdurchmes-
ser< 0,50 m

NichtinderZeitvom
15. März bis01. Okto-
ber

KronenrückschnittundFällenvon
BäumenundKnicküberhälternmit
Stammdurchmesser≥ 0,50 m

NichtinderZeitvom
01. März bis30. No-
vember

(Vermeidungvon Auswirkungen aufPflanzen und Tiere, Vermeidungvon ar-
tenschutzrechtlichenKonflikten).

- Versickerung des auf befestigten Flächen anfallenden Oberflächenwassers
im Geltungsbereich(VermeidungvonAuswirkungenaufdasGrundwasser.

2.4.2 Kompensationsmaßnahmen

Fürdie oben beschriebenen zu erwartenden Auswirkungen aufdie Schutzgüter
durch den B-Plan Nr. 15 und die damitverbundenen Eingriffe in die Landschafts-
faktoren Boden und Pflanzen/Biotoptypen besteht gemäß dem gemeinsamen
Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums fürUmwelt, Naturund
Forsten „Verhältnis dernaturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“
(1998) und dem Erlass des Ministeriums fürEnergiewende, Landwirtschaft, Um-
welt und ländliche Räume „Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz“
(2013) folgenderAusgleichsbedarf:

Tab. 6: NaturschutzrechtlicherAusgleichsbedarffürden B-Plan Nr. 15

Betroffenheit Betroffener
Umfang

Ausgleichsanforderung Ausgleichsbedarf

Westliches WA-Gebiet

Biotope mitallgemeinerBedeutungfürden Naturschutz
(Intensivgrünland, Gartenfläche)

Boden:
Neuversiegelung 1.213 m²

Aufwertungvonintensivge-
nutzterFläche zu

naturbetontem Biotoptyp3

im Verhältnis1 : 0,5

607 m²

Östliches WA-Gebiet

Biotope mitallgemeinerBedeutungfürden Naturschutz
(Intensivgrünland)

3 Eine EntsiegelungvonFlächenalsKompensationsmaßnahme stehtnichtzurVerfügung.
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Betroffenheit Betroffener
Umfang

Ausgleichsanforderung Ausgleichsbedarf

Boden:
Neuversiegelung 728 m²

Aufwertungvonintensivge-
nutzterFläche zu

naturbetontem Biotoptyp
im Verhältnis1 : 0,5

364 m²

Biotope mitbesondererBedeutungfürden Naturschutz
Verlustvon:

Knick 37 lfd.m Knickneuanlage
(KnickaufWall)

im Verhältnis1 : 2

74 lfd.m

Insgesamtbestehtein Kompensationsbedarfin Höhe von 971 m² Ausgleichsflä-
che und74 m Knickneuanlage.

Die Kompensation ist innerhalb des Geltungsbereichs vorgesehen. Folgende
Maßnahmensindgeplant:

Im westlichenWA-Gebiet

- Anlage einerebenerdigenFeldhecke mitbegleitendenWildkrautstreifen:
Dreireihige Gehölzanpflanzungmitknicktypischen, standortheimischen Laub-
gehölzeningemischterArtenzusammensetzung(siehe Tab. 7).

Entwicklungderbegleitenden Wildkrautstreifen durch Sukzession und dauer-
hafte sporadische Mahd zurVermeidungdes Gehölzaufwuchses; Freihaltung
vonjeglicherNutzungundBebauung.

Umfang: 651 m²

Im östlichenWA-Gebiet

- Anlage einerebenerdigenFeldhecke:
Dreireihige Gehölzanpflanzungmitknicktypischen, standortheimischen Laub-
gehölzeningemischterArtenzusammensetzung(siehe Tab. 7).

Umfang: 96 lfd.m

- EntwicklungbegleitenderWildkrautstreifenanderFeldhecke undeinerBrach-
fläche im Zwickel mit dem Knick am Diecksdamm durch Sukzession und
dauerhafte sporadische Mahd zurVermeidung des Gehölzaufwuchses; Frei-
haltungvonjeglicherNutzungundBebauung.

Umfang: 431 m²
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Tab. 7: Arten, Mengenanteile und Pflanzqualitäten fürAnpflanzungFeld-
hecke

Gehölzarten Mengenanteile Pflanzqualität

Bäume 2. Ordnung:
Hainbuche (Carpinusbetulus)
Vogel-Kirsche (Prunusavium)

gesamt: 10%
5%
5%

einzelnpflanzen

Heister,
2xverpflanzt,
100-150 cm

Sträucher:
Brombeere (Rubusfruticosus)
Hasel(Corylusavellana)
Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
Hunds-Rose (Rosa canina)
Holunder(Sambucusnigra)
Pfaffenhütchen(Euonymuseuropaeus)
Schlehdorn(Prunusspinosa)
Wildapfel(Malussylvestris)
EingrifflligerWeißdorn(Crataegusmonogyna)

gesamt: 90%

Gruppenmit3 – 5
Stck./ Artpflanzen,
versetzte Pflanzung

Verpflanzte
Sträucher,
60-100 cm

gleichmäßige MischungderArten

2.4.3 Naturschutzrechtliche Eingriffs- / Ausgleichsbilanz

Esergibtsichfolgende Eingriffs- / Ausgleichsbilanz:

Tab. 8: Naturschutzrechtliche Eingriffs- / Ausgleichsbilanz

Betroffenheit Ausgleichs-
bedarf

Maßnahme Umfang

Westliches WA-Gebiet

Biotope mitallgemeinerBedeutungfürden Naturschutz
(Intensivgrünland, Wohn- undGartengrundstück)

Boden:
Neuversiegelung 607 m² Anpflanzungvonebenerdi-

gerFeldhecke, Entwicklung
beidseitigerWildkrautstreifen

651 m²

Östliches WA-Gebiet

Biotope mitallgemeinerBedeutungfürden Naturschutz
(Intensivgrünland)

Boden:
Neuversiegelung 364 m²

EntwicklungvonWildkraut-
streifenundBrachfläche an
geplanterFeldhecke undvor-
handenem Knick

431 m²

Biotope mitbesondererBedeutungfürden Naturschutz

Knickverlust 74 m Anpflanzungebenerdiger
Feldhecke

96 m
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Betroffenheit Ausgleichs-
bedarf

Maßnahme Umfang

Die Übersichtzeigt, dass dererforderliche naturschutzrechtliche Ausgleich durch
die geplantenMaßnahmenvollumfänglicherbrachtwird.

Als Knickausgleich istzwarkeine Knickneuanlage aufWallgeplant, wie es ge-
mäß den"Durchführungsbestimmungenzum Knickschutz" grundsätzlichvorgese-
henist. DerKnickausgleichsollabermultifunktionalmitdererforderlichenEingrü-
nungan derSüdseite derWohngrundstücke erfolgen. Eine BepflanzungaufWall
würde hier aber zu einer größeren Grundstücksverschattung führen als eine
ebenerdige Feldhecke. Weildie 96 m lange geplante Feldhecke aberüberden
AusgleichsbedarfinHöhe von74 m Knickneuanlage hinausgeht, wirddavonaus-
gegangen, dassaufdenWallverzichtetwerdenkannunddie ebenerdige Feldhe-
cke alsvollständigerKnickausgleichdienenkann.

2.4.4 Rechtliche SicherungderAusgleichsmaßnahmen

Die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen werden im Rahmen des B-Plans fest-
gesetzt. Die Durchführungunddauerhafte AufrechterhaltungderAusgleichsmaß-
nahmenistdadurchrechtlichgesichert.

2.4.5 Artenschutzrechtliche Prüfung

Fürdie im Geltungsbereich zu erwartenden europäisch besonders geschützten
Vogelarten und streng geschützten Fledermausarten gelten die Zugriffsverbote
nach§ 44 Abs. 1 BNatSchG:

 Verbotdes Fangens, Verletzens oderTötens von Tieren oderEntnahme,
BeschädigungoderZerstörungihrerEntwicklungsformen,

 Verbotvon erheblichen Störungen während derFortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Überwinterungs- undWanderungszeiten,

 VerbotderEntnahme, Beschädigung oderZerstörung von Fortpflanzungs-
oderRuhestätten,

Nachfolgend werden die im Kap. 2.2 dargelegten zu erwartenden Auswirkungen
derPlanung aufdiese Arten aufKonflikte mitmöglicherartenschutzrechtlicher
Relevanz geprüft:

Ungefährdete europäische Brutvogelarten derGehölze:

- TötungoderVerletzungdurchFällarbeitenundGehölzrückschnitte:
Bei Beachtung dero.g. Einschränkungen des Zeitraums fürFällarbeiten und
Gehölzrückschnitte werden mögliche Tötungen oderVerletzungen von Tieren
vermieden.
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 keinartenschutzrechtlicherKonflikt
- Erhebliche Störungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,

Überwinterungs- undWanderungszeiten:
Von baubedingten oderbetriebsbedingten akustischen oderoptischen Stör-
wirkungen können lediglich allgemein verbreitete, störungsunempfindliche Ar-
ten derGehölzbrüterund Arten dermenschlichen Siedlungsflächen im Um-
feldbetroffensein. Eine erhebliche Störungistnichtzuerwarten.
 keinartenschutzrechtlicherKonflikt

- Entnahme, Beschädigung oderZerstörung von Fortpflanzungs- oderRuhe-
stätten:
Als Fortpflanzungs- oderRuhestätte gehen insgesamt37 m Knick verloren.
Durch die geplanten Knickneuanlagen im Geltungsbereich werden neue Fort-
pflanzungs- oderRuhestätten in mehrals ausreichendem Umfang neu ge-
schaffen.
 keinartenschutzrechtlicherKonflikt.

Strenggeschützte Fledermäuse: Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus

- TötungoderVerletzungdurchFällarbeitenundGehölzrückschnitte:
Bei Beachtung dero.g. Einschränkungen des Zeitraums fürFällarbeiten und
Gehölzrückschnitte werden mögliche Tötungen oderVerletzungen von Tieren
vermieden
 keinartenschutzrechtlicherKonflikt

- Erhebliche Störungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,
Überwinterungs- undWanderungszeiten:
Relevante Störungenfürdie Fledermausartensindnichtzuerwarten.
 keinartenschutzrechtlicherKonflikt

- Entnahme, Beschädigung oderZerstörung von Fortpflanzungs- oderRuhe-
stätten:
Es werden keine potenziell geeigneten Quartiersbäume überplant. Andere
potenzielle Fledermausquartiere sindim Geltungsbereichnichtvorhanden.
 keinartenschutzrechtlicherKonflikt.

Ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1
BNatSchG istinsgesamtnichtzu erwarten. Eine Ausnahmegenehmigung nach
§ 45 Abs. 7 BNatSchG wirdnichterforderlich.

2.5 Übersicht über in Betracht kommende anderweitige Lösungs-
möglichkeiten

Grundlegend anderweitige Lösungsmöglichkeiten zur Verwirklichung der Ziele
des B-Plans innerhalb des Geltungsbereichs kommen nichtin Betracht. Fürdie
geplante Wohnbebauung bestehen kaum Planungsalternativen zurAnordnung
derWohngrundstücke innerhalb des Geltungsbereichs. Ein Erhaltdes überplan-
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ten Knickabschnitts wäre grundsätzlich möglich, dies würde aberzulasten der
Verkehrssicherheitan derEinmündung Diecksdamm / LentföhrdenerStraße ge-
hen(EinschränkungderAnfahrtssicht). Die geplante Anlage desGehwegswürde
entfallen. Außerdem wäre fürdas Eckgrundstück LentföhrdenerStraße / Die-
cksdamm zumindesteinKnickdurchbruchfürdie Grundstückszufahrterforderlich,
wasdie ökologische FunktiondesverbleibendenöstlichenKnickabschnittsherab-
setzenwürde.

3 Zusätzliche Angaben

3.1 Gutachten und umweltbezogene Informationen

Bisherwurden fürdie Erarbeitungdes Umweltberichtes folgende Unterlagen ver-
wandt:

o LandschaftsplanderGemeinde Schmalfeld,

o Baugrunduntersuchung B-Plan Oland in der Gemeinde Schmalfeld (Büro
GSB Grundbauingenieure SchnoorundBrauer, Bredenbek, Dezember2012)

o DigitalerAtlasfürAgrar- undUmweltdatenSchleswig-Holstein
(www.umweltdaten.landsh.de/atlas/script/index.php)

3.2 Verwendete technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der
ZusammenstellungderUnterlagen

Die BewertungderLebensräume fürPflanzen orientiertsich an KAULE 1991 TP

4
PT und

dessen Weiterentwicklung, z.B. im Orientierungsrahmen zurKompensationser-
mittlungim Straßenbau5.

Die BewertungderSchutzgüterBodenundWasserberuhtaufdem Begleittextzu
den Bodenbewertungskarten im Digitalen Atlas für Agrar- und Umweltdaten
Schleswig-Holstein6 sowie aufMARKS etal. 1992 TP

7
PT, AG BODENKUNDE 1982 TP

8
PT und

BUNDESVERBAND BODEN 19999.

TP

4
PT Kaule, Giselher1991: Arten- undBiotopschutz. Stuttgart.

5 Ministerium fürWirtschaft, ArbeitundVerkehrSchleswig-Holstein; Ministerium fürUmwelt, Natur-
schutz und Landwirtschaft Schleswig-Holstein 2004: Orientierungsrahmen zur Bestandserfas-
sung, -bewertungundErmittlungderKompensationsmaßnahmenim RahmenLandschaftspflege-
rischerBegleitplanungen fürStraßenbauvorhaben (Kompensationsermittlung Straßenbau). Ge-
meinsamerErlassdesMWAV Schleswig-HolsteinunddesMUNL Schleswig-Holstein.

6 LandesamtfürLandwirtschaft, Umweltund ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein: Bo-
denbewertungin Schleswig-Holstein – Begleittextzu den Bodenbewertungskarten im Agrar- und
Umweltatlas(ohne Datum).

TP

7
PT Marks, Robertetal. (Hrsg.) 1992: AnleitungzurBewertungdes Leistungsvermögens des Land-

schaftshaushaltes. Schr.R., Forschungen zur deutschen Landeskunde, Zentralausschuss für
deutsche Landeskunde (Hrsg.), Bd. 229. Trier.

TP

8
PT AG Bodenkunde 1982: Bodenkundliche Kartieranleitung. Hannover.

TP

9
PT BundesverbandBoden(BVB) 1999: Bodenschutz inderBauleitplanung– Vorsorgeorientierte Be-

wertung– Berlin.

http://www.umweltdaten.landsh.de/atlas/script/index.php
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ZurErmittlungderEingriffe und derartenschutzrechtlichen Konflikte und dersich
daraus ergebenden Vermeidungs- und Kompensationserfordernisse werden an-
gewendet:

o "Verhältnis dernaturschutzrechtlichen Eingriffsregelungzum Baurecht" - Ge-
meinsamerRunderlass des Innenministeriums und des Ministeriums fürUm-
welt, NaturundForstenvom 03.07.1998,

o "Durchführungsbestimmungenzum Knickschutz" - ErlassdesMinisteriumsfür
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom
13.06.2013,

o Orientierungsrahmen zurBestandserfassung, -bewertung und Ermittlung der
Kompensationsmaßnahmen im Rahmen LandschaftspflegerischerBegleitpla-
nungenfürStraßenbauvorhaben(KompensationsermittlungStraßenbau). Ge-
meinsamerErlass des MWAV Schleswig-Holstein und des MUNL Schleswig-
Holstein, 2004

3.3 Maßnahmen zurÜberwachung(Monitoring)

Gemäß § 4cBauGB sollendie Gemeindendie erheblichenUmweltauswirkungen,
die aufGrund derDurchführungderBauleitpläne eintreten, überwachen, um ins-
besondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln
undinderLage zusein, geeignete MaßnahmenzurAbhilfe zuergreifen.

Mit derUmsetzung derunterKap. 2.4 aufgeführten Maßnahmen werden die
durch die geplante Wohnbebauung zu erwartenden erheblichen Umweltauswir-
kungenvermiedenoderkompensiert. Die MaßnahmensindaufdenBaugrundstü-
ckenvorgesehenundsinddaherentsprechendim B-Planfestgesetzt. Die Durch-
führungund dauerhafte Aufrechterhaltungobliegtden zukünftigen Grundeigentü-
mern und wird Ihnen im Rahmen derBaugenehmigungen von den zuständigen
Behördenaufgetragen.

MaßnahmenzurÜberwachungmöglicher, bisherunvorhergesehenerUmweltaus-
wirkungen des B-Plans durch die Gemeinde werden nichtfürerforderlich gehal-
ten.

4 Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Die Gemeinde Schmalfeld beabsichtigt, südlich der Lentföhrdener Straße am
westlichen Ortsausgangein kleines WohngebietmitEinzel- oderDoppelhäusern
auszuweisen. Es ist eine Baureihe mit sechs Wohngrundstücken entlang der
LentföhrdenerStraße vorgesehen. Die Neubebauungschließtandie östlichgele-
gene Bebauung an und endet am vorhandenen, jedoch nicht mehrbewohnte
Wohngrundstückam westlichenSiedlungsrand. Derwestliche Siedlungsrandwird
nichtüberschritten. Die Grundstückserschließungerfolgtdirektvon derLentföhr-
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denerStraße, zusätzliche Erschließungswege sind nichterforderlich. Nach Sü-
den zurfreien Landschafthin werden die zukünftigen Wohngrundstücke durch
die Anlage einerebenerdigen Feldhecke eingegrünt. DerGeltungsbereich istca.
0,78 ha groß.

Erhebliche Schallimmissionen von dergeplanten Wohngebietsnutzungoderdem
damitverbundenen zusätzlichen Verkehrfürdie umliegende Wohnnutzung sind
nichtzu erwarten. Maßnahmen zum Schallschutz werden nichterforderlich. Die
Auswirkungen aufdas SchutzgutMensch (Wohnen, Erholung) sind daherals ge-
ringzubetrachten.

Fürdie geplante Bebauunggehen überwiegend geringwertige Biotopflächen (In-
tensivgrünland, Wohn- und Gartengrundstück) verloren. Dervorhandene Knick
am Diecksdamm miteinigen großen Überhältern bleibterhalten, dagegen wird
derKnick an derLentföhrdenerStraße auf37 m Länge überbaut. Weitere Flä-
chen mit mittlerem Biotopwert sind nicht betroffen. Die Auswirkungen fürdas
SchutzgutPflanzensindalserheblicheinzuschätzen.

Durch den Eingriffin den Knick und den potenziellen Verlustvon kleineren Bäu-
menaufdem Wohn- unddem GartengrundstückgehtLebensraum vonallgemein
verbreiteten, europäisch geschützten Gehölzbrüterarten verloren. Fürdie eben-
fallsim GebietzuerwartendenstrenggeschütztenFledermausartenZwergfleder-
maus und Breitflügelfledermaus entstehen keine erheblichen Auswirkungen. Stö-
rungen dieserArten durch die Bauphase und späteren Wohnnutzung werden
nichtalserheblicheingestuft.

Die insgesamtzulässige Neuversiegelung von Boden im Umfang von 1.941 m²
führtzu einem Verlustdernatürlichen Bodenfunktionen, sodass die Auswirkun-
genaufdasSchutzgutBodenalserheblichzubetrachtensind.

Auswirkungen aufdas Grundwasserdurch die Neuversiegelungen sind nichtzu
erwarten, da das anfallende Niederschlagswasservon den neu befestigten Flä-
chenvorOrtversickertwird.

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch die Bebauungnichtmaßgeblich beein-
trächtigt, da das Wohngebiet im Osten und Norden an Siedlungsflächen an-
schließtundsichvonderBauweise herdervorhandenenBebauunganpasst. Op-
tische Auswirkungen in die südlich gelegene freie Landschaftwerden durch die
geplante Knickneuanlage am SüdrandderBaugrundstücke vermieden.

Die SchutzgüterKlima und Luftsind durch die Planungen nichterheblich betrof-
fen.

Negative erhebliche Wechselwirkungen, die sich durch die oben beschriebenen
erheblichen Auswirkungen fürandere, nichtdirektbetroffene Schutzgütererge-
benkönnen, werdendurchdie geplante Bebauungnichtausgelöst.

Dererforderliche Ausgleich fürdie SchutzgüterBoden, Pflanzen und Tiere wird
vollständig innerhalb des Geltungsbereichs durch die Anlage des Grünstreifens
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mitden ebenerdigen Feldhecken am Südrand des Baugebiets geleistet. Es wird
eine vollständige Kompensation erbracht. Die vorgesehenen Maßnahmen wer-
den im B-Plan aufden Baugrundstücken festgesetztund sind dadurch rechtlich
gesichert. Ihre DurchführungobliegtdenzukünftigenGrundstückseigentümern.

Artenschutzrechtliche Konflikte im Hinblick auf die Zugriffsverbote nach § 44
Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (kein Töten oder Verletzen von Tieren oder
ihrerEntwicklungsformen, keine erhebliche StörungvonTierenwährendderFort-
pflanzungs- , Aufzuchts- oderRuhezeiten, keine Entnahme, Beschädigung oder
Zerstörung von Fortpflanzungs- oderRuhestätten geschützterTiere, keine Ent-
nahme, Beschädigung oder Zerstörung geschützter Pflanzen) für die im Gel-
tungsbereich und seinem Umfeld potenziell vorkommenden geschützten allge-
mein verbreiteten Brutvogelarten derGehölze sowie die strenggeschützten Fle-
dermausarten Zwergfledemaus und Breitflügelfledermaus entstehen nicht bzw.
werden vermieden, indem zeitliche Vorgaben bei derDurchführung von Gehölz-
rückschnitten oderFäll- und Rodungsarbeiten an Bäumen eingehalten werden
und derLebensraumverlustdergeschützten Gehölzbrüterdurch die geplanten
Knickneuanlagenausgeglichenwird.

Insgesamtkann festgestelltwerden, dass im Rahmen derRealisierung derPla-
nungkeine erheblichenUmweltauswirkungenverbleibenwerden.
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Anhang
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